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Dieses Gesetz ändert die nachfolgend aufgeführten Normen
Gültigkeit  Vorschrift   Änderung   geänderte Norm  
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Inhaltsübersicht: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
Inhaltsübersicht: IdF d. Art. 8 Nr. 1 Buchst. a, b u. c G v. 19.12.2008 I 2794 mWv 1.1.2010, d. Art. 15
Nr. 1 Buchst. a u. b G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 1.1.2020, d. Art. 16 Nr. 1 G v. 21.12.2020 I 3096 mWv
1.7.2021, d. Art. 18 Nr. 1 Buchst. a u. b G v. 16.12.2022 I 2294 mWv 1.1.2023 u. d. Art. 29 Nr. 1 G v.
2.12.2024 I Nr. 387 mWv 1.1.2025; im Übrigen entsprechend den bei den einzelnen Vorschriften ausge-
wiesenen Änderungen fortgeschrieben

Zu § 3a des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 1 (weggefallen)

-

Fußnoten

§ 1: Aufgeh. durch Art. 8 Nr. 2 G v. 19.12.2008 I 2794 mWv 1.1.2010

Zu § 3b des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 2 Verbindungsstrecken im Inland

1Bei grenzüberschreitenden Beförderungen ist die Verbindungsstrecke zwischen zwei Orten im Ausland,
die über das Inland führt, als ausländische Beförderungsstrecke anzusehen, wenn diese Verbindungs-
strecke den nächsten oder verkehrstechnisch günstigsten Weg darstellt und der inländische Strecken-
anteil nicht länger als 30 Kilometer ist. 2Dies gilt nicht für Personenbeförderungen im Linienverkehr mit
Kraftfahrzeugen. 3§ 7 bleibt unberührt.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 3 Verbindungsstrecken im Ausland

1Bei grenzüberschreitenden Beförderungen ist die Verbindungsstrecke zwischen zwei Orten im Inland,
die über das Ausland führt, als inländische Beförderungsstrecke anzusehen, wenn der ausländische
Streckenanteil nicht länger als 10 Kilometer ist. 2Dies gilt nicht für Personenbeförderungen im Linienver-
kehr mit Kraftfahrzeugen. 3§ 7 bleibt unberührt.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
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§ 4 Anschlussstrecken im Schienenbahnverkehr

Bei grenzüberschreitenden Personenbeförderungen mit Schienenbahnen sind anzusehen:

1. als inländische Beförderungsstrecken die Anschlussstrecken im Ausland, die von Eisenbahnver-
waltungen mit Sitz im Inland betrieben werden, sowie Schienenbahnstrecken in den in § 1 Abs. 3
des Gesetzes bezeichneten Gebieten;
 

2. als ausländische Beförderungsstrecken die inländischen Anschlussstrecken, die von Eisenbahn-
verwaltungen mit Sitz im Ausland betrieben werden.
 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 5 (weggefallen)

 

Fußnoten

§ 5: Aufgeh. durch Art. 16 Nr. 2 G v. 21.12.2020 I 3096 mWv 1.7.2021

§ 6 Straßenstrecken in den in § 1 Abs.
3 des Gesetzes bezeichneten Gebieten

Bei grenzüberschreitenden Personenbeförderungen mit Kraftfahrzeugen von und zu den in § 1 Abs. 3
des Gesetzes bezeichneten Gebieten sowie zwischen diesen Gebieten sind die Streckenanteile in diesen
Gebieten als inländische Beförderungsstrecken anzusehen.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 7 Kurze Strecken im grenzüberschrei-
tenden Verkehr mit Wasserfahrzeugen

(1) Bei grenzüberschreitenden Beförderungen im Passagier- und Fährverkehr mit Wasserfahrzeugen, die
sich ausschließlich auf das Inland und die in § 1 Abs. 3 des Gesetzes bezeichneten Gebiete erstrecken,
sind die Streckenanteile in den in § 1 Abs. 3 des Gesetzes bezeichneten Gebieten als inländische Beför-
derungsstrecken anzusehen.

(2) 1Bei grenzüberschreitenden Beförderungen im Passagier- und Fährverkehr mit Wasserfahrzeugen,
die in inländischen Häfen beginnen und enden, sind

1. ausländische Streckenanteile als inländische Beförderungsstrecken anzusehen, wenn die aus-
ländischen Streckenanteile nicht länger als 10 Kilometer sind, und
 

2. inländische Streckenanteile als ausländische Beförderungsstrecken anzusehen, wenn

a) die ausländischen Streckenanteile länger als 10 Kilometer und
 

b) die inländischen Streckenanteile nicht länger als 20 Kilometer sind.
 

 

2Streckenanteile in den in § 1 Abs. 3 des Gesetzes bezeichneten Gebieten sind in diesen Fällen als inlän-
dische Beförderungsstrecken anzusehen.

(3) Bei grenzüberschreitenden Beförderungen im Passagier- und Fährverkehr mit Wasserfahrzeugen für
die Seeschiffahrt, die zwischen ausländischen Seehäfen oder zwischen einem inländischen Seehafen
und einem ausländischen Seehafen durchgeführt werden, sind inländische Streckenanteile als ausländi-
sche Beförderungsstrecken anzusehen und Beförderungen in den in § 1 Abs. 3 des Gesetzes bezeichne-
ten Gebieten nicht wie Umsätze im Inland zu behandeln.
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(4) Inländische Häfen im Sinne dieser Vorschrift sind auch Freihäfen und die Insel Helgoland.

(5) Bei grenzüberschreitenden Beförderungen im Fährverkehr über den Rhein, die Donau, die Elbe, die
Neiße und die Oder sind die inländischen Streckenanteile als ausländische Beförderungsstrecken anzu-
sehen.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

Zu § 4 Nr. 1 Buchstabe a und den §§ 6 und 7 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

Ausfuhrnachweis und buchmäßiger Nachweis bei Ausfuhrliefe-
rungen und Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 8 Grundsätze für den Ausfuhrnachweis bei Ausfuhrlieferungen

(1) 1Bei Ausfuhrlieferungen (§ 6 des Gesetzes) muss der Unternehmer im Geltungsbereich des Gesetzes
durch Belege nachweisen, dass er oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das Drittlands-
gebiet befördert oder versendet hat (Ausfuhrnachweis). 2Die Voraussetzung muss sich aus den Belegen
eindeutig und leicht nachprüfbar ergeben.

(2) Ist der Gegenstand der Lieferung durch Beauftragte vor der Ausfuhr bearbeitet oder verarbeitet wor-
den (§ 6 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes), so muss sich auch dies aus den Belegen nach Absatz 1 eindeutig
und leicht nachprüfbar ergeben.

Fußnoten

§ 8: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 8 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 6 Nr. 11 G v. 22.12.2014 I 2392 mWv 30.12.2014

§ 9 Ausfuhrnachweis bei Ausfuhrlieferungen in Beförderungsfällen

(1) 1Hat der Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das Drittlandsgebiet be-
fördert, hat der Unternehmer den Ausfuhrnachweis durch folgenden Beleg zu führen:

1. bei Ausfuhranmeldung im elektronischen Ausfuhrverfahren nach Artikel 326 der Durchführungs-
verordnung zum Zollkodex der Union mit der durch die zuständige Ausfuhrzollstelle auf elektro-
nischem Weg übermittelten Bestätigung, dass der Gegenstand ausgeführt wurde (Ausgangsver-
merk);
 

2. bei allen anderen Ausfuhranmeldungen durch einen Beleg in Papierform oder einen elektronisch
zur Verfügung gestellten Beleg, der folgende Angaben zu enthalten hat:

a) den Namen und die Anschrift des liefernden Unternehmers,
 

b) die Menge des ausgeführten Gegenstands und die handelsübliche Bezeichnung,
 

c) den Ort und den Tag der Ausfuhr sowie
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d) eine Ausfuhrbestätigung der Grenzzollstelle eines Mitgliedstaates, die den Ausgang des
Gegenstands aus dem Gemeinschaftsgebiet überwacht.
 

 

2Hat der Unternehmer statt des Ausgangsvermerks eine von der Ausfuhrzollstelle auf elektronischem
Weg übermittelte alternative Bestätigung, dass der Gegenstand ausgeführt wurde (Alternativ-Ausgangs-
vermerk), gilt diese als Ausfuhrnachweis.

(2) 1Bei der Ausfuhr von Fahrzeugen im Sinne des § 1b Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes, die
zum bestimmungsmäßigen Gebrauch im Straßenverkehr einer Zulassung bedürfen, muss

1. der Beleg nach Absatz 1 auch die Fahrzeug-Identifikationsnummer im Sinne des § 6 Absatz 6
Nummer 6 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung enthalten und
 

2. der Unternehmer zusätzlich über eine Bescheinigung über die Zulassung, die Verzollung oder
die Einfuhrbesteuerung im Drittland verfügen.
 

2Satz 1 Nummer 2 gilt nicht in den Fällen, in denen das Fahrzeug mit einem Ausfuhrkennzeichen ausge-
führt wird, wenn aus dem Beleg nach Satz 1 Nummer 1 die Nummer des Ausfuhrkennzeichens ersicht-
lich ist, oder in denen das Fahrzeug nicht im Sinne der Fahrzeug-Zulassungsverordnung auf öffentlichen
Straßen in Betrieb gesetzt worden ist und nicht auf eigener Achse in das Drittlandsgebiet ausgeführt
wird.

(3) 1An die Stelle der Ausfuhrbestätigung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d tritt bei einer
Ausfuhr im gemeinsamen Versandverfahren oder im Unionsversandverfahren oder bei einer Ausfuhr mit
Carnets TIR, wenn diese Verfahren nicht bei einer Grenzzollstelle beginnen, eine Ausfuhrbestätigung der
Abgangsstelle. 2Diese Ausfuhrbestätigung wird nach Eingang des Beendigungsnachweises für das Ver-
sandverfahren erteilt, sofern sich aus ihr die Ausfuhr ergibt.

(4) Im Sinne dieser Verordnung gilt als Durchführungsverordnung zum Zollkodex der Union die Durch-
führungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur Um-
setzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558) in der jeweils gelten-
den Fassung.

Fußnoten

§§ 9 bis 11: IdF d. Art. 1 Nr. 1 V v. 2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012
§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1: IdF d. Art. 9 Nr. 1 Buchst. a V v. 12.7.2017 I 2360 mWv 20.7.2017
§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: IdF d. Art. 5 Nr. 1 V v. 25.6.2020 I 1495 mWv 30.6.2020
§ 9 Abs. 2 Satz 1 Eingangssatz: IdF d. Art. 4 Nr. 1 Buchst. a V v. 11.12.2012 I 2637 mWv 20.12.2012
§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1: IdF d. Art. 2 Nr. 1 V v. 20.7.2023 I Nr. 199 mWv 1.9.2023
§ 9 Abs. 2 Satz 2: IdF d. Art. 4 Nr. 1 Buchst. b V v. 11.12.2012 I 2637 mWv 20.12.2012 u. d. Art. 2 Nr. 2
V v. 20.7.2023 I Nr. 199 mWv 1.9.2023
§ 9 Abs. 3 Satz 1: IdF d. Art. 9 Nr. 1 Buchst. b V v. 12.7.2017 I 2360 mWv 20.7.2017
§ 9 Abs. 4: IdF d. Art. 9 Nr. 1 Buchst. c V v. 12.7.2017 I 2360 mWv 20.7.2017

§ 10 Ausfuhrnachweis bei Ausfuhrlieferungen in Versendungsfällen

(1) 1Hat der Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das Drittlandsgebiet
versendet, hat der Unternehmer den Ausfuhrnachweis durch folgenden Beleg zu führen:

1. bei Ausfuhranmeldung im elektronischen Ausfuhrverfahren nach Artikel 326 der Durchführungs-
verordnung zum Zollkodex der Union mit dem Ausgangsvermerk;
 

2. bei allen anderen Ausfuhranmeldungen:

a) mit einem Versendungsbeleg, insbesondere durch handelsrechtlichen Frachtbrief, der
vom Auftraggeber des Frachtführers unterzeichnet ist, mit einem Konnossement, mit ei-
nem Einlieferungsschein für im Postverkehr beförderte Sendungen oder deren Doppel-
stücke, oder
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b) mit einem anderen handelsüblichen Beleg als den Belegen nach Buchstabe a, insbeson-
dere mit einer Bescheinigung des beauftragten Spediteurs; dieser Beleg hat folgende
Angaben zu enthalten:

aa) den Namen und die Anschrift des mit der Beförderung beauftragten Unterneh-
mers sowie das Ausstellungsdatum,
 

bb) den Namen und die Anschrift des liefernden Unternehmers und des Auftragge-
bers der Versendung,
 

cc) die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) des ausgeführten Gegen-
stands,
 

dd) den Ort und den Tag der Ausfuhr oder den Ort und den Tag der Versendung des
ausgeführten Gegenstands in das Drittlandsgebiet,
 

ee) den Empfänger des ausgeführten Gegenstands und den Bestimmungsort im
Drittlandsgebiet,
 

ff) eine Versicherung des mit der Beförderung beauftragten Unternehmers darüber,
dass die Angaben im Beleg auf der Grundlage von Geschäftsunterlagen gemacht
wurden, die im Gemeinschaftsgebiet nachprüfbar sind, sowie
 

gg) die Unterschrift des mit der Beförderung beauftragten Unternehmers.
 

 

 

2Hat der Unternehmer statt des Ausgangsvermerks einen Alternativ-Ausgangsvermerk, gilt dieser als
Ausfuhrnachweis.

(2) 1Bei der Ausfuhr von Fahrzeugen im Sinne des § 1b Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes, die
zum bestimmungsmäßigen Gebrauch im Straßenverkehr einer Zulassung bedürfen, muss

1. der Beleg nach Absatz 1 auch die Fahrzeug-Identifikationsnummer enthalten und
 

2. der Unternehmer zusätzlich über eine Bescheinigung über die Zulassung, die Verzollung oder
die Einfuhrbesteuerung im Drittland verfügen.
 

2Satz 1 Nummer 2 gilt nicht in den Fällen, in denen das Fahrzeug mit einem Ausfuhrkennzeichen ausge-
führt wird, wenn aus dem Beleg nach Satz 1 Nummer 1 die Nummer des Ausfuhrkennzeichens ersicht-
lich ist, oder in denen das Fahrzeug nicht im Sinne der Fahrzeug-Zulassungsverordnung auf öffentlichen
Straßen in Betrieb gesetzt worden ist und nicht auf eigener Achse in das Drittlandsgebiet ausgeführt
wird.

(3) 1Ist eine Ausfuhr elektronisch angemeldet worden und ist es dem Unternehmer nicht möglich oder
nicht zumutbar, den Ausfuhrnachweis nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zu führen, kann dieser die Aus-
fuhr mit den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Belegen nachweisen. 2In den Fällen nach Satz 1
muss der Beleg zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 die Versendungsbezugs-
nummer der Ausfuhranmeldung nach Artikel 226 der Durchführungsverordnung zum Zollkodex der Uni-
on (Master Reference Number – MRN) enthalten.

(4) Ist es dem Unternehmer nicht möglich oder nicht zumutbar, den Ausfuhrnachweis nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 zu führen, kann er die Ausfuhr wie in Beförderungsfällen nach § 9 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 nachweisen.

Fußnoten

§§ 9 bis 11: IdF d. Art. 1 Nr. 1 V v. 2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012
§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1: IdF d. Art. 9 Nr. 2 Buchst. a V v. 12.7.2017 I 2360 mWv 20.7.2017
§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b DBuchst. aa, ff u. gg: IdF d. Art. 3 Nr. 1 V v. 18.7.2016 I 1722 mWv
23.7.2016
§ 10 Abs. 2 Satz 1 Eingangssatz: IdF d. Art. 4 Nr. 2 Buchst. a V v. 11.12.2012 I 2637 mWv 20.12.2012
§ 10 Abs. 2 Satz 2: IdF d. Art. 4 Nr. 2 Buchst. b V v. 11.12.2012 I 2637 mWv 20.12.2012
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§ 11 Ausfuhrnachweis bei Ausfuhrlieferun-
gen in Bearbeitungs- und Verarbeitungsfällen

(1) Hat ein Beauftragter den Gegenstand der Lieferung vor der Ausfuhr bearbeitet oder verarbeitet, hat
der liefernde Unternehmer den Ausfuhrnachweis durch einen Beleg nach § 9 oder § 10 zu führen, der
zusätzlich folgende Angaben zu enthalten hat:

1. den Namen und die Anschrift des Beauftragten,
 

2. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung des Gegenstands, der an den Beauftragten
übergeben oder versendet wurde,
 

3. den Ort und den Tag der Entgegennahme des Gegenstands durch den Beauftragten sowie
 

4. die Bezeichnung des Auftrags sowie die Bezeichnung der Bearbeitung oder Verarbeitung, die
vom Beauftragten vorgenommen wurde.
 

(2) Haben mehrere Beauftragte den Gegenstand der Lieferung bearbeitet oder verarbeitet, hat der lie-
fernde Unternehmer die in Absatz 1 genannten Angaben für jeden Beauftragten, der die Bearbeitung
oder Verarbeitung vornimmt, zu machen.

Fußnoten

§§ 9 bis 11: IdF d. Art. 1 Nr. 1 V v. 2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012

§ 12 Ausfuhrnachweis bei Lohnverede-
lungen an Gegenständen der Ausfuhr

Bei Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr (§ 7 des Gesetzes) sind die Vorschriften über die
Führung des Ausfuhrnachweises bei Ausfuhrlieferungen (§§ 8 bis 11) entsprechend anzuwenden.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 13 Buchmäßiger Nachweis bei Ausfuhrlieferungen
und Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr

(1) 1Bei Ausfuhrlieferungen und Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr (§§ 6 und 7 des Ge-
setzes) hat der Unternehmer im Geltungsbereich des Gesetzes die Voraussetzungen der Steuerbefrei-
ung buchmäßig nachzuweisen. 2Die Voraussetzungen müssen eindeutig und leicht nachprüfbar aus der
Buchführung zu ersehen sein.

(2) Der Unternehmer hat regelmäßig Folgendes aufzuzeichnen:

1. die Menge des Gegenstands der Lieferung oder die Art und den Umfang der Lohnveredelung so-
wie die handelsübliche Bezeichnung einschließlich der Fahrzeug-Identifikationsnummer bei Fahr-
zeugen im Sinne des § 1b Absatz 2 des Gesetzes,
 

2. den Namen und die Anschrift des Abnehmers oder Auftraggebers,
 

3. den Tag der Lieferung oder der Lohnveredelung,
 

4. das vereinbarte Entgelt oder bei der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten das verein-
nahmte Entgelt und den Tag der Vereinnahmung,
 

5. die Art und den Umfang einer Bearbeitung oder Verarbeitung vor der Ausfuhr (§ 6 Absatz 1 Satz
2, § 7 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes),
 

6. den Tag der Ausfuhr sowie
 

7. in den Fällen des § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, des § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und des §
10 Absatz 3 die Master Reference Number – MRN.
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(3) In den Fällen des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes, in denen der Abnehmer kein ausländi-
scher Abnehmer ist, hat der Unternehmer zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 2 aufzuzeichnen:

1. die Beförderung oder Versendung durch ihn selbst sowie
 

2. den Bestimmungsort.
 

(4) In den Fällen des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Gesetzes hat der Unternehmer zusätzlich zu
den Angaben nach Absatz 2 aufzuzeichnen:

1. die Beförderung oder Versendung,
 

2. den Bestimmungsort sowie
 

3. in den Fällen, in denen der Abnehmer ein Unternehmer ist, auch den Gewerbezweig oder Beruf
des Abnehmers und den Erwerbszweck.
 

(5) In den Fällen des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 des Gesetzes, in denen der Abnehmer ein Un-
ternehmer ist und er oder sein Beauftragter den Gegenstand der Lieferung im persönlichen Reisege-
päck ausführt, hat der Unternehmer zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 2 auch den Gewerbezweig
oder Beruf des Abnehmers und den Erwerbszweck aufzuzeichnen.

(6) In den Fällen des § 6 Absatz 3 des Gesetzes hat der Unternehmer zusätzlich zu den Angaben nach
Absatz 2 Folgendes aufzuzeichnen:

1. den Gewerbezweig oder Beruf des Abnehmers sowie
 

2. den Verwendungszweck des Beförderungsmittels.
 

(7) 1In den Fällen des § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes, in denen der Auftraggeber kein aus-
ländischer Auftraggeber ist, ist Absatz 3 entsprechend anzuwenden. 2In den Fällen des § 7 Absatz 1 Satz
1 Nummer 3 Buchstabe b des Gesetzes ist Absatz 4 entsprechend anzuwenden.

Fußnoten

§ 13: IdF d. Art. 1 Nr. 2 V v. 2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012
§ 13 Abs. 2 Nr. 7: IdF d. Art. 9 Nr. 3 V v. 12.7.2017 I 2360 mWv 20.7.2017

§§ 14 bis 16 (weggefallen)

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 17 Abnehmernachweis bei Ausfuhrliefe-
rungen im nichtkommerziellen Reiseverkehr

In den Fällen des § 6 Absatz 3a des Gesetzes hat der Beleg nach § 9 zusätzlich folgende Angaben zu
enthalten:

1. den Namen und die Anschrift des Abnehmers sowie
 

2. eine Bestätigung der Grenzzollstelle eines Mitgliedstaates, die den Ausgang des Gegenstands
der Lieferung aus dem Gemeinschaftsgebiet überwacht, dass die nach Nummer 1 gemachten
Angaben mit den Eintragungen in dem vorgelegten Pass oder sonstigen Grenzübertrittspapier
desjenigen übereinstimmen, der den Gegenstand in das Drittlandsgebiet verbringt.
 

Fußnoten

§§ 17, 17a, 17b u. 17c: IdF d. Art. 1 Nr. 3 V v. 2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012
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Zu § 4 Nr. 1 Buchstabe b und § 6a des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 17a Gelangensvermutung bei innergemeinschaftlichen
Lieferungen in Beförderungs- und Versendungsfällen

(1) Für die Zwecke der Anwendung der Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4
Nummer 1 Buchstabe b des Gesetzes) wird vermutet, dass der Gegenstand der Lieferung in das übrige
Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet wurde, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt
ist:

1. Der liefernde Unternehmer gibt an, dass der Gegenstand der Lieferung von ihm oder von einem
von ihm beauftragten Dritten in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet wur-
de und ist im Besitz folgender einander nicht widersprechenden Belege, welche jeweils von un-
terschiedlichen Parteien ausgestellt wurden, die voneinander, vom liefernden Unternehmer und
vom Abnehmer unabhängig sind:

a) mindestens zwei Belege nach Absatz 2 Nummer 1 oder
 

b) einem Beleg nach Absatz 2 Nummer 1 und einem Beleg nach Absatz 2 Nummer 2, mit
dem die Beförderung oder die Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet bestätigt
wird.
 

 

2. Der liefernde Unternehmer ist im Besitz folgender Belege:

a) einer Gelangensbestätigung (§ 17b Absatz 2 Satz 1 Nummer 2), die der Abnehmer dem
liefernden Unternehmer spätestens am zehnten Tag des auf die Lieferung folgenden Mo-
nats vorlegt und
 

b) folgender einander nicht widersprechenden Belege, welche jeweils von unterschiedli-
chen Parteien ausgestellt wurden, die voneinander, vom liefernden Unternehmer und
vom Abnehmer unabhängig sind:

aa) mindestens zwei Belege nach Absatz 2 Nummer 1 oder
 

bb) einem Beleg nach Absatz 2 Nummer 1 und einem Beleg nach Absatz 2 Nummer
2, mit dem die Beförderung oder die Versendung in das übrige Gemeinschaftsge-
biet bestätigt wird.
 

 

 

(2) Belege im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 sind:

1. Beförderungsbelege (§ 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 bis 5) oder Versendungsbelege (§ 17b Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2);
 

2. folgende sonstige Belege:

a) eine Versicherungspolice für die Beförderung oder die Versendung des Gegenstands der
Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet oder Bankunterlagen, die die Bezahlung
der Beförderung oder der Versendung des Gegenstands der Lieferung in das übrige Ge-
meinschaftsgebiet belegen;
 

b) ein von einer öffentlicher Stelle (z. B. Notar) ausgestelltes offizielles Dokument, das die
Ankunft des Gegenstands der Lieferung im übrigen Gemeinschaftsgebiet bestätigt;
 

c) eine Bestätigung eines Lagerinhabers im übrigen Gemeinschaftsgebiet, dass die Lage-
rung des Gegenstands der Lieferung dort erfolgt.
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(3) Das Finanzamt kann eine nach Absatz 1 bestehende Vermutung widerlegen.

Fußnoten

§ 17a: Eingef. durch Art. 15 Nr. 2 G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 1.1.2020
§ 17a Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b: IdF d. Art. 5 Nr. 2 Buchst. a V v. 25.6.2020 I 1495 mWv 30.6.2020
§ 17a Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b DBuchst. bb: IdF d. Art. 5 Nr. 2 Buchst. a V v. 25.6.2020 I 1495 mWv
30.6.2020
§ 17a Abs. 2 Nr. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 1 V v. 19.12.2022 I 2432 mWv 23.12.2022
§ 17a Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a: IdF d. Art. 5 Nr. 2 Buchst. b V v. 25.6.2020 I 1495 mWv 30.6.2020

§ 17b Gelangensnachweis bei innergemeinschaftlichen
Lieferungen in Beförderungs- und Versendungsfällen

(1) 1Besteht keine Vermutung nach § 17a Absatz 1, hat der Unternehmer bei innergemeinschaftlichen
Lieferungen (§ 6a Absatz 1 des Gesetzes) im Geltungsbereich des Gesetzes durch Belege nachzuweisen,
dass er oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert
oder versendet hat. 2Die Voraussetzung muss sich aus den Belegen eindeutig und leicht nachprüfbar er-
geben.

(2) Als eindeutig und leicht nachprüfbar nach Absatz 1 gilt insbesondere ein Nachweis, der wie folgt ge-
führt wird:

1. durch das Doppel der Rechnung (§§ 14 und 14a des Gesetzes) und
 

2. durch eine Bestätigung des Abnehmers, dass der Gegenstand der Lieferung in das übrige Ge-
meinschaftsgebiet gelangt ist (Gelangensbestätigung), die folgende Angaben zu enthalten hat:

a) den Namen und die Anschrift des Abnehmers,
 

b) die Menge des Gegenstands der Lieferung und die handelsübliche Bezeichnung ein-
schließlich der Fahrzeug-Identifikationsnummer bei Fahrzeugen im Sinne des § 1b Absatz
2 des Gesetzes,
 

c) im Fall der Beförderung oder Versendung durch den Unternehmer oder im Fall der Ver-
sendung durch den Abnehmer den Ort und den Monat des Erhalts des Gegenstands im
übrigen Gemeinschaftsgebiet und im Fall der Beförderung des Gegenstands durch den
Abnehmer den Ort und den Monat des Endes der Beförderung des Gegenstands im übri-
gen Gemeinschaftsgebiet,
 

d) das Ausstellungsdatum der Bestätigung sowie
 

e) die Unterschrift des Abnehmers oder eines von ihm zur Abnahme Beauftragten. 2Bei ei-
ner elektronischen Übermittlung der Gelangensbestätigung ist eine Unterschrift nicht er-
forderlich, sofern erkennbar ist, dass die elektronische Übermittlung im Verfügungsbe-
reich des Abnehmers oder des Beauftragten begonnen hat.
 

2Die Gelangensbestätigung kann als Sammelbestätigung ausgestellt werden. 3In der Sammelbe-
stätigung können Umsätze aus bis zu einem Quartal zusammengefasst werden. 4Die Gelangens-
bestätigung kann in jeder die erforderlichen Angaben enthaltenden Form erbracht werden; sie
kann auch aus mehreren Dokumenten bestehen, aus denen sich die geforderten Angaben insge-
samt ergeben.
 

(3) 1In folgenden Fällen kann der Unternehmer den Nachweis auch durch folgende andere Belege als
die in Absatz 2 Nummer 2 genannte Gelangensbestätigung führen:

1. bei der Versendung des Gegenstands der Lieferung durch den Unternehmer oder Abnehmer:

a) durch einen Versendungsbeleg, insbesondere durch
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aa) einen handelsrechtlichen Frachtbrief, der vom Auftraggeber des Frachtführers
unterzeichnet ist und die Unterschrift des Empfängers als Bestätigung des Er-
halts des Gegenstands der Lieferung enthält,
 

bb) ein Konnossement oder
 

cc) Doppelstücke des Frachtbriefs oder Konnossements,
 

 

b) durch einen anderen handelsüblichen Beleg als den Belegen nach Buchstabe a, insbe-
sondere mit einer Bescheinigung des beauftragten Spediteurs, der folgende Angaben zu
enthalten hat:

aa) den Namen und die Anschrift des mit der Beförderung beauftragten Unterneh-
mers sowie das Ausstellungsdatum,
 

bb) den Namen und die Anschrift des liefernden Unternehmers sowie des Auftragge-
bers der Versendung,
 

cc) die Menge des Gegenstands der Lieferung und dessen handelsübliche Bezeich-
nung,
 

dd) den Empfänger des Gegenstands der Lieferung und den Bestimmungsort im übri-
gen Gemeinschaftsgebiet,
 

ee) den Monat, in dem die Beförderung des Gegenstands der Lieferung im übrigen
Gemeinschaftsgebiet geendet hat,
 

ff) eine Versicherung des mit der Beförderung beauftragten Unternehmers, dass die
Angaben in dem Beleg auf Grund von Geschäftsunterlagen gemacht wurden, die
im Gemeinschaftsgebiet nachprüfbar sind, sowie
 

gg) die Unterschrift des mit der Beförderung beauftragten Unternehmers.
 

Bei einer elektronischen Übermittlung des Belegs an den liefernden Unternehmer ist ei-
ne Unterschrift des mit der Beförderung beauftragten Unternehmers nicht erforderlich,
sofern erkennbar ist, dass die elektronische Übermittlung im Verfügungsbereich des mit
der Beförderung beauftragten Unternehmers begonnen hat,
 

c) durch eine schriftliche oder elektronische Auftragserteilung und ein von dem mit der Be-
förderung Beauftragten erstelltes Protokoll, das den Transport lückenlos bis zur Abliefe-
rung beim Empfänger nachweist, oder
 

d) in den Fällen von Postsendungen, in denen eine Belegnachweisführung nach Buchsta-
be c nicht möglich ist: durch eine Empfangsbescheinigung eines Postdienstleisters über
die Entgegennahme der an den Abnehmer adressierten Postsendung und den Nachweis
über die Bezahlung der Lieferung;
 

 

2. bei der Versendung des Gegenstands der Lieferung durch den Abnehmer durch einen Nachweis
über die Entrichtung der Gegenleistung für die Lieferung des Gegenstands von einem Bankkonto
des Abnehmers sowie durch eine Bescheinigung des beauftragten Spediteurs, die folgende An-
gaben zu enthalten hat:

a) den Namen und die Anschrift des mit der Beförderung beauftragten Unternehmers sowie
das Ausstellungsdatum,
 

b) den Namen und die Anschrift des liefernden Unternehmers sowie des Auftraggebers der
Versendung,
 

c) die Menge des Gegenstands der Lieferung und die handelsübliche Bezeichnung,
 

d) den Empfänger des Gegenstands der Lieferung und den Bestimmungsort im übrigen Ge-
meinschaftsgebiet,
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e) eine Versicherung des mit der Beförderung beauftragten Unternehmers, den Gegen-
stand der Lieferung an den Bestimmungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet zu beför-
dern, sowie
 

f) die Unterschrift des mit der Beförderung beauftragten Unternehmers;
 

 

3. bei der Beförderung im Unionsversandverfahren in das übrige Gemeinschaftsgebiet durch eine
Bestätigung der Abgangsstelle über die innergemeinschaftliche Lieferung, die nach Eingang des
Beendigungsnachweises für das Versandverfahren erteilt wird, sofern sich daraus die Lieferung
in das übrige Gemeinschaftsgebiet ergibt;
 

4. bei der Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren:

a) bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraussetzung und Ver-
wendung des IT-Verfahrens EMCS (Excise Movement and Control System – EDV-gestütz-
tes Beförderungs- und Kontrollsystem für verbrauchsteuerpflichtige Waren) durch die
von der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaates validierte EMCS-Eingangsmel-
dung,
 

b) bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren des steuerrechtlich freien Ver-
kehrs durch die dritte Ausfertigung des vereinfachten Begleitdokuments, das dem zu-
ständigen Hauptzollamt für Zwecke der Verbrauchsteuerentlastung vorzulegen ist;
 

 

5. bei der Lieferung von Fahrzeugen, die durch den Abnehmer befördert werden und für die eine
Zulassung für den Straßenverkehr erforderlich ist, durch einen Nachweis über die Zulassung des
Fahrzeugs auf den Erwerber im Bestimmungsmitgliedstaat der Lieferung.
 

2Der Beleg nach Satz 1 muss bei der Lieferung eines Fahrzeugs im Sinne des § 1b Absatz 2 des Geset-
zes zusätzlich dessen Fahrzeug-Identifikationsnummer enthalten. 3In den Fällen von Satz 1 Nummer 1
gilt Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 bis 4 entsprechend. 4Bestehen in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 be-
gründete Zweifel, dass der Liefergegenstand tatsächlich in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist,
hat der Unternehmer den Nachweis nach Absatz 1 oder mit den übrigen Belegen nach den Absätzen 2
oder 3 zu führen.

Fußnoten

§ 17b (früher § 17a): IdF d. Art. 1 Nr. 3 V v. 2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012 u. d. Art. 1 Nr. 1 V v.
25.3.2013 I 602 mWv 1.10.2013; jetzt § 17b gem. Art. 15 Nr. 3 G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 1.1.2020
§ 17b Überschrift: IdF d. Art. 15 Nr. 4 Buchst. a G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 1.1.2020
§ 17b Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 15 Nr. 4 Buchst. b G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 1.1.2020
§ 17b (früher § 17a) Abs. 3 Satz 1 Nr. 3: IdF d. Art. 9 Nr. 4 V v. 12.7.2017 I 2360 mWv 20.7.2017
§ 17b (früher § 17a) Abs. 3 Satz 3: IdF d. Art. 6 Nr. 1 G v. 22.12.2014 I 2392 mWv 30.12.2014

§ 17c Nachweis bei innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen in Bearbeitungs- oder Verarbeitungsfällen

1Ist der Gegenstand der Lieferung vor der Beförderung oder Versendung in das übrige Gemeinschafts-
gebiet durch einen Beauftragten bearbeitet oder verarbeitet worden (§ 6a Absatz 1 Satz 2 des Geset-
zes), hat der Unternehmer dies durch Belege eindeutig und leicht nachprüfbar nachzuweisen. 2Der
Nachweis ist durch Belege nach § 17b zu führen, die zusätzlich die in § 11 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 be-
zeichneten Angaben enthalten. 3Ist der Gegenstand durch mehrere Beauftragte bearbeitet oder verar-
beitet worden, ist § 11 Absatz 2 entsprechend anzuwenden.

Fußnoten

§ 17c (früher § 17b): IdF d. Art. 1 Nr. 3 V v. 2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012; jetzt § 17c gem. Art. 15 Nr.
5 G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 1.1.2020
§ 17c Satz 2: IdF d. Art. 15 Nr. 6 G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 1.1.2020

§ 17d Buchmäßiger Nachweis bei in-
nergemeinschaftlichen Lieferungen
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(1) 1Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen (§ 6a Absatz 1 und 2 des Gesetzes) hat der Unternehmer
im Geltungsbereich des Gesetzes die Voraussetzungen der Steuerbefreiung einschließlich der ausländi-
schen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abnehmers buchmäßig nachzuweisen. 2Die Vorausset-
zungen müssen eindeutig und leicht nachprüfbar aus der Buchführung zu ersehen sein.

(2) Der Unternehmer hat Folgendes aufzuzeichnen:

1. den Namen und die Anschrift des Abnehmers,
 

2. den Namen und die Anschrift des Beauftragten des Abnehmers bei einer Lieferung, die im Ein-
zelhandel oder in einer für den Einzelhandel gebräuchlichen Art und Weise erfolgt,
 

3. den Gewerbezweig oder Beruf des Abnehmers,
 

4. die Menge des Gegenstands der Lieferung und dessen handelsübliche Bezeichnung einschließ-
lich der Fahrzeug-Identifikationsnummer bei Fahrzeugen im Sinne des § 1b Absatz 2 des Geset-
zes,
 

5. den Tag der Lieferung,
 

6. das vereinbarte Entgelt oder bei der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten das verein-
nahmte Entgelt und den Tag der Vereinnahmung,
 

7. die Art und den Umfang einer Bearbeitung oder Verarbeitung vor der Beförderung oder der Ver-
sendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet (§ 6a Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes),
 

8. die Beförderung oder Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet sowie
 

9. den Bestimmungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet.
 

(3) In den einer Lieferung gleichgestellten Verbringungsfällen (§ 6a Absatz 2 des Gesetzes) hat der Un-
ternehmer Folgendes aufzuzeichnen:

1. die Menge des verbrachten Gegenstands und seine handelsübliche Bezeichnung einschließlich
der Fahrzeug-Identifikationsnummer bei Fahrzeugen im Sinne des § 1b Absatz 2 des Gesetzes,
 

2. die Anschrift und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des im anderen Mitgliedstaat belege-
nen Unternehmensteils,
 

3. den Tag des Verbringens sowie
 

4. die Bemessungsgrundlage nach § 10 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes.
 

(4) Werden neue Fahrzeuge an Abnehmer ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in das übrige Ge-
meinschaftsgebiet geliefert, hat der Unternehmer Folgendes aufzuzeichnen:

1. den Namen und die Anschrift des Erwerbers,
 

2. die handelsübliche Bezeichnung des gelieferten Fahrzeugs einschließlich der Fahrzeug-Identifi-
kationsnummer,
 

3. den Tag der Lieferung,
 

4. das vereinbarte Entgelt oder bei der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten das verein-
nahmte Entgelt und den Tag der Vereinnahmung,
 

5. die in § 1b Absatz 2 und 3 des Gesetzes genannten Merkmale,
 

6. die Beförderung oder Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet sowie
 

7. den Bestimmungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet.
 

Fußnoten
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§ 17d (früher § 17c): IdF d. Art. 1 Nr. 3 V v. 2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012; jetzt § 17d gem. Art. 15 Nr.
7 G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 1.1.2020

Zu § 4 Nr. 2 und § 8 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 18 Buchmäßiger Nachweis bei Umsätzen
für die Seeschiffahrt und für die Luftfahrt

1Bei Umsätzen für die Seeschiffahrt und für die Luftfahrt (§ 8 des Gesetzes) ist § 13 Abs. 1 und 2 Nr. 1
bis 4 entsprechend anzuwenden. 2Zusätzlich soll der Unternehmer aufzeichnen, für welchen Zweck der
Gegenstand der Lieferung oder die sonstige Leistung bestimmt ist.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

Zu § 4 Nr. 3 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 19 [weggefallen]

(weggefallen)

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 20 Belegmäßiger Nachweis bei steuerfreien Leistungen,
die sich auf Gegenstände der Ausfuhr oder Einfuhr beziehen

(1) 1Bei einer Leistung, die sich unmittelbar auf einen Gegenstand der Ausfuhr bezieht oder auf einen
eingeführten Gegenstand bezieht, der im externen Versandverfahren in das Drittlandsgebiet befördert
wird (§ 4 Nr. 3 Satz 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes), muss der Unternehmer durch Be-
lege die Ausfuhr oder Wiederausfuhr des Gegenstands nachweisen. 2Die Voraussetzung muss sich aus
den Belegen eindeutig und leicht nachprüfbar ergeben. 3Die Vorschriften über den Ausfuhrnachweis in
den §§ 9 bis 11 sind entsprechend anzuwenden.

(2) Bei einer Leistung, die sich auf einen Gegenstand der Einfuhr in das Gebiet eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union bezieht (§ 4 Nr. 3 Satz 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb des Gesetzes), muss der
Unternehmer durch Belege nachweisen, dass die Kosten für diese Leistung in der Bemessungsgrundla-
ge für die Einfuhr enthalten sind.

(3) Der Unternehmer muss die Nachweise im Geltungsbereich des Gesetzes führen.

Fußnoten

§ 20: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 20 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 8 Nr. 4 Buchst. a G v. 19.12.2008 I 2794 mWv 25.12.2008
§ 20 Abs. 2: IdF d. Art. 8 Nr. 4 Buchst. b G v. 19.12.2008 I 2794 mWv 25.12.2008 u. d. Art. 4 Nr. 3 V v.
11.12.2012 I 2637 mWv 20.12.2012
§ 20 Abs. 3: IdF d. Art. 6 Nr. 11 G v. 22.12.2014 I 2392 mWv 30.12.2014
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§ 21 Buchmäßiger Nachweis bei steuerfreien Leistungen,
die sich auf Gegenstände der Ausfuhr oder Einfuhr beziehen

1Bei einer Leistung, die sich auf einen Gegenstand der Ausfuhr, auf einen Gegenstand der Einfuhr in das
Gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder auf einen eingeführten Gegenstand bezieht,
der im externen Versandverfahren in das Drittlandsgebiet befördert wird (§ 4 Nr. 3 Satz 1 Buchstabe a
des Gesetzes), ist § 13 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 bis 4 entsprechend anzuwenden. 2Zusätzlich soll der Un-
ternehmer aufzeichnen:

1. bei einer Leistung, die sich auf einen Gegenstand der Ausfuhr bezieht oder auf einen eingeführ-
ten Gegenstand bezieht, der im externen Versandverfahren in das Drittlandsgebiet befördert
wird, dass der Gegenstand ausgeführt oder wiederausgeführt worden ist;
 

2. bei einer Leistung, die sich auf einen Gegenstand der Einfuhr in das Gebiet eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union bezieht, dass die Kosten für die Leistung in der Bemessungsgrundlage
für die Einfuhr enthalten sind.
 

Fußnoten

§ 21: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 21 Satz 1: IdF d. Art. 8 Nr. 5 G v. 19.12.2008 I 2794 mWv 25.12.2008 u. d. Art. 4 Nr. 3 V v. 11.12.2012
I 2637 mWv 20.12.2012
§ 21 Satz 2 Nr. 2: IdF d. Art. 4 Nr. 3 V v. 11.12.2012 I 2637 mWv 20.12.2012

Zu § 4 Nr. 5 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 22 Buchmäßiger Nachweis bei steuerfreien Vermittlungen

(1) Bei Vermittlungen im Sinne des § 4 Nr. 5 des Gesetzes ist § 13 Abs. 1 entsprechend anzuwenden.

(2) Der Unternehmer soll regelmäßig folgendes aufzeichnen:

1. die Vermittlung und den vermittelten Umsatz;
 

2. den Tag der Vermittlung;
 

3. den Namen und die Anschrift des Unternehmers, der den vermittelten Umsatz ausgeführt hat;
 

4. das für die Vermittlung vereinbarte Entgelt oder bei der Besteuerung nach vereinnahmten Ent-
gelten das für die Vermittlung vereinnahmte Entgelt und den Tag der Vereinnahmung.
 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

Zu § 4 Nr. 18 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 23 (weggefallen)
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Fußnoten

§ 23: Aufgeh. durch Art. 15 Nr. 8 G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 1.1.2020

Zu § 4a des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 24 Antragsfrist für die Steuervergü-
tung und Nachweis der Voraussetzungen

(1) 1Die Steuervergütung ist bei dem zuständigen Finanzamt bis zum Ablauf des Kalenderjahres nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck oder amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich be-
stimmte Schnittstelle zu beantragen, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der Gegenstand in das
Drittlandsgebiet gelangt. 2Ein Antrag kann mehrere Ansprüche auf die Steuervergütung umfassen.

(2) Der Nachweis, dass der Gegenstand in das Drittlandsgebiet gelangt ist, muss in der gleichen Weise
wie bei Ausfuhrlieferungen geführt werden (§§ 8 bis 11).

(3) 1Die Voraussetzungen für die Steuervergütung sind im Geltungsbereich des Gesetzes buchmäßig
nachzuweisen. 2Regelmäßig sollen aufgezeichnet werden:

1. die handelsübliche Bezeichnung und die Menge des ausgeführten Gegenstands;
 

2. der Name und die Anschrift des Lieferers;
 

3. der Name und die Anschrift des Empfängers;
 

4. der Verwendungszweck im Drittlandsgebiet;
 

5. der Tag der Ausfuhr des Gegenstands;
 

6. die mit dem Kaufpreis für die Lieferung des Gegenstands bezahlte Steuer oder die für die Ein-
fuhr oder den innergemeinschaftlichen Erwerb des Gegenstands entrichtete Steuer.
 

Fußnoten

§ 24: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 24 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 18 Nr. 2 G v. 16.12.2022 I 2294 mWv 1.1.2023 u. d. Art. 29 Nr. 2 G v.
2.12.2024 I Nr. 387 mWv 1.1.2025
§ 24 Abs. 3 Satz 1: IdF d. Art. 6 Nr. 11 G v. 22.12.2014 I 2392 mWv 30.12.2014

Zu § 10 Abs. 6 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 25 Durchschnittsbeförderungsentgelt

Das Durchschnittsbeförderungsentgelt wird auf 4,43 Cent je Personenkilometer festgesetzt.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
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Zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§§ 26 bis 29 (weggefallen)

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

Zu § 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchstabe d des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 30 Schausteller

Als Leistungen aus der Tätigkeit als Schausteller gelten Schaustellungen, Musikaufführungen, unter-
haltende Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten auf Jahrmärkten, Volksfesten, Schützenfesten oder
ähnlichen Veranstaltungen.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

Zu § 13b des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 30a Steuerschuldnerschaft bei unfreien Versendungen

1Lässt ein Absender einen Gegenstand durch einen im Ausland ansässigen Frachtführer oder Verfrach-
ter unfrei zum Empfänger der Frachtsendung befördern oder eine solche Beförderung durch einen im
Ausland ansässigen Spediteur unfrei besorgen, ist der Empfänger der Frachtsendung an Stelle des Leis-
tungsempfängers Steuerschuldner nach § 13b Absatz 5 des Gesetzes, wenn

1. er ein Unternehmer oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist,
 

2. er die Entrichtung des Entgelts für die Beförderung oder für ihre Besorgung übernommen hat
und
 

3. aus der Rechnung über die Beförderung oder ihre Besorgung auch die in Nummer 2 bezeichnete
Voraussetzung zu ersehen ist.
 

2Dies gilt auch, wenn die Leistung für den nichtunternehmerischen Bereich bezogen wird.

Fußnoten

§ 30a: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 30a Satz 1 Eingangssatz: IdF d. Art. 7 G v. 8.4.2010 I 386 mWv 1.7.2010
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Zu § 14 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 31 Angaben in der Rechnung

(1) 1Eine Rechnung kann aus mehreren Dokumenten bestehen, aus denen sich die nach § 14 Abs. 4 des
Gesetzes geforderten Angaben insgesamt ergeben. 2In einem dieser Dokumente sind das Entgelt und
der darauf entfallende Steuerbetrag jeweils zusammengefasst anzugeben und alle anderen Dokumente
zu bezeichnen, aus denen sich die übrigen Angaben nach § 14 Abs. 4 des Gesetzes ergeben. 3Die Anga-
ben müssen leicht und eindeutig nachprüfbar sein.

(2) Den Anforderungen des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes ist genügt, wenn sich auf Grund der in
die Rechnung aufgenommenen Bezeichnungen der Name und die Anschrift sowohl des leistenden Un-
ternehmers als auch des Leistungsempfängers eindeutig feststellen lassen.

(3) 1Für die in § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 5 des Gesetzes vorgeschriebenen Angaben können Abkür-
zungen, Buchstaben, Zahlen oder Symbole verwendet werden, wenn ihre Bedeutung in der Rechnung
oder in anderen Unterlagen eindeutig festgelegt ist. 2Die erforderlichen anderen Unterlagen müssen so-
wohl beim Aussteller als auch beim Empfänger der Rechnung vorhanden sein.

(4) Als Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 des Gesetzes) kann der
Kalendermonat angegeben werden, in dem die Leistung ausgeführt wird.

(5) 1Eine Rechnung kann berichtigt werden, wenn

a) sie nicht alle Angaben nach § 14 Abs. 4 oder § 14a des Gesetzes enthält oder
 

b) Angaben in der Rechnung unzutreffend sind.
 

2Es müssen nur die fehlenden oder unzutreffenden Angaben durch ein Dokument, das spezifisch und
eindeutig auf die Rechnung bezogen ist, übermittelt werden. 3Es gelten die gleichen Anforderungen an
Form und Inhalt wie in § 14 des Gesetzes.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 32 Rechnungen über Umsätze, die ver-
schiedenen Steuersätzen unterliegen

Wird in einer Rechnung über Lieferungen oder sonstige Leistungen, die verschiedenen Steuersätzen un-
terliegen, der Steuerbetrag durch Maschinen automatisch ermittelt und durch diese in der Rechnung
angegeben, ist der Ausweis des Steuerbetrages in einer Summe zulässig, wenn für die einzelnen Posten
der Rechnung der Steuersatz angegeben wird.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 33 Rechnungen über Kleinbeträge

1Eine Rechnung, deren Gesamtbetrag 250 Euro nicht übersteigt, muss mindestens folgende Angaben
enthalten:

1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers,
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2. das Ausstellungsdatum,
 

3. die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen
Leistung und
 

4. das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige Leistung
in einer Summe sowie den anzuwendenden Steuersatz oder im Fall einer Steuerbefreiung einen
Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt.
 

2Die §§ 31 und 32 sind entsprechend anzuwenden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Rechnungen über
Leistungen im Sinne der §§ 3c, 6a und 13b des Gesetzes. 4Eine Rechnung nach Satz 1 kann abweichend
von § 14 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes immer als sonstige Rechnung im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 4
des Gesetzes übermittelt werden.

Fußnoten

§ 33: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 33 Satz 1 Eingangssatz (bezeichnet als Satz 1): IdF d. Art. 9 G v. 22.8.2006 I 1970 mWv 1.1.2007 u. d.
Art. 5 G v. 30.6.2017 I 2143 mWv 1.1.2017
§ 33 Satz 4: Eingef. durch Art. 24 Nr. 1 G v. 27.3.2024 I Nr. 108 mWv 1.1.2025; idF d. Art. 29 Nr. 3 G v.
2.12.2024 I Nr. 387 mWv 1.1.2025

§ 34 Fahrausweise als Rechnungen

(1) 1Fahrausweise, die für die Beförderung von Personen ausgegeben werden, gelten als Rechnungen
im Sinne des § 14 des Gesetzes, wenn sie mindestens die folgenden Angaben enthalten:

1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des Unternehmers, der die Beförde-
rungsleistung ausführt. 2§ 31 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden
 

2. das Ausstellungsdatum
 

3. das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag in einer Summe
 

4. den anzuwendenden Steuersatz, wenn die Beförderungsleistung nicht dem ermäßigten Steuer-
satz nach § 12 Abs. 2 Nr. 10 des Gesetzes unterliegt und
 

5. im Fall der Anwendung des § 26 Abs. 3 des Gesetzes einen Hinweis auf die grenzüberschreiten-
de Beförderung von Personen im Luftverkehr.
 

2Eine Rechnung nach Satz 1 kann abweichend von § 14 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes immer als sonsti-
ge Rechnung im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes übermittelt werden.

(2) 1Fahrausweise für eine grenzüberschreitende Beförderung im Personenverkehr und im internationa-
len Eisenbahn-Personenverkehr gelten nur dann als Rechnung im Sinne des § 14 des Gesetzes, wenn ei-
ne Bescheinigung des Beförderungsunternehmers oder seines Beauftragten darüber vorliegt, welcher
Anteil des Beförderungspreises auf die Strecke im Inland entfällt. 2In der Bescheinigung ist der Steuer-
satz anzugeben, der auf den auf das Inland entfallenden Teil der Beförderungsleistung anzuwenden ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Belege im Reisegepäckverkehr entsprechend.

Fußnoten

§ 34: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 34 Abs. 1 Satz 1: Früher Abs. 1 einziger Text gem. Art. 24 Nr. 2 G v. 27.3.2024 I Nr. 108 mWv
1.1.2025
§ 34 Abs. 1 Satz 2: Eingef. durch Art. 24 Nr. 2 G v. 27.3.2024 I Nr. 108 mWv 1.1.2025; idF d. Art. 29 Nr.
4 G v. 2.12.2024 I Nr. 387 mWv 1.1.2025

§ 34a Rechnungen von Kleinunternehmern

1Eine Rechnung über Umsätze, die nach § 19 Absatz 1 des Gesetzes steuerfrei sind, muss mindestens
folgende Angaben enthalten:
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1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des
Leistungsempfängers,
 

2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bun-
deszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Kleinunternehmer-
Identifikationsnummer,
 

3. das Ausstellungsdatum,
 

4. die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den Um-
fang und die Art der sonstigen Leistung,
 

5. das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung in einer Summe mit einem Hinweis darauf,
dass für die Lieferung oder sonstige Leistung die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer gilt (§ 19
des Gesetzes) und
 

6. in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger oder durch einen
von ihm beauftragten Dritten gemäß § 14 Absatz 2 Satz 5 des Gesetzes die Angabe „Gutschrift“.
 

Die §§ 33 und 34 bleiben unberührt. 2§ 31 gilt entsprechend. 3Eine Rechnung nach Satz 1 kann abwei-
chend von § 14 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes immer als sonstige Rechnung im Sinne von § 14 Absatz 1
Satz 4 des Gesetzes übermittelt werden.

Fußnoten

§ 34a: Eingef. durch Art. 29 Nr. 5 G v. 2.12.2024 I Nr. 387 mWv 1.1.2025

Zu § 15 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 35 Vorsteuerabzug bei Rechnungen
über Kleinbeträge und bei Fahrausweisen

(1) Bei Rechnungen im Sinne des § 33 kann der Unternehmer den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen,
wenn er den Rechnungsbetrag in Entgelt und Steuerbetrag aufteilt.

(2) 1Absatz 1 ist für Rechnungen im Sinne des § 34 entsprechend anzuwenden. 2Bei der Aufteilung in
Entgelt und Steuerbetrag ist der Steuersatz nach § 12 Absatz 1 des Gesetzes anzuwenden, wenn in der
Rechnung dieser Steuersatz angegeben ist. 3Bei den übrigen Rechnungen ist der Steuersatz nach § 12
Abs. 2 des Gesetzes anzuwenden. 4Bei Fahrausweisen im Luftverkehr kann der Vorsteuerabzug nur in
Anspruch genommen werden, wenn der Steuersatz nach § 12 Abs. 1 des Gesetzes im Fahrausweis an-
gegeben ist.

Fußnoten

§ 35: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 35 Abs. 2 Satz 2: IdF d. Art. 4 Nr. 2 G v. 21.12.2019 I 2886 mWv 1.1.2020

§§ 36 bis 39a (weggefallen)

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 40 Vorsteuerabzug bei unfreien Versendungen
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(1) 1Läßt ein Absender einen Gegenstand durch einen Frachtführer oder Verfrachter unfrei zu einem
Dritten befördern oder eine solche Beförderung durch einen Spediteur unfrei besorgen, so ist für den
Vorsteuerabzug der Empfänger der Frachtsendung als Auftraggeber dieser Leistungen anzusehen. 2Der
Absender darf die Steuer für diese Leistungen nicht als Vorsteuer abziehen. 3Der Empfänger der Fracht-
sendung kann diese Steuer unter folgenden Voraussetzungen abziehen:

1. Er muss im Übrigen hinsichtlich der Beförderung oder ihrer Besorgung zum Abzug der Steuer
berechtigt sein (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes).
 

2. Er muss die Entrichtung des Entgelts zuzüglich der Steuer für die Beförderung oder für ihre Be-
sorgung übernommen haben.
 

3. Die in Nummer 2 bezeichnete Voraussetzung muss aus der Rechnung über die Beförderung oder
ihre Besorgung zu ersehen sein. 2Die Rechnung ist vom Empfänger der Frachtsendung aufzube-
wahren.
 

(2) Die Vorschriften des § 22 des Gesetzes sowie des § 35 Abs. 1 und § 63 dieser Verordnung gelten für
den Empfänger der Frachtsendung entsprechend.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§§ 41 bis 42 (weggefallen)

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 43 Erleichterungen bei der Aufteilung der Vorsteuern

Die den folgenden steuerfreien Umsätzen zuzuordnenden Vorsteuerbeträge sind nur dann vom Vorsteu-
erabzug ausgeschlossen, wenn sie diesen Umsätzen ausschließlich zuzuordnen sind:

1. Umsätze von Geldforderungen, denen zum Vorsteuerabzug berechtigende Umsätze des Unter-
nehmers zugrunde liegen;
 

2. Umsätze von Wechseln, die der Unternehmer von einem Leistungsempfänger erhalten hat, weil
er den Leistenden als Bürge oder Garantiegeber befriedigt. 2Das gilt nicht, wenn die Vorsteuern,
die dem Umsatz dieses Leistenden zuzuordnen sind, vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind;
 

3. sonstige Leistungen, die im Austausch von gesetzlichen Zahlungsmitteln bestehen, Lieferungen
von im Inland gültigen amtlichen Wertzeichen sowie Einlagen bei Kreditinstituten, wenn diese
Umsätze als Hilfsumsätze anzusehen sind.
 

Fußnoten

§ 43: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434; idF d. Art. 28 G v. 2.12.2024 I Nr. 387 mWv 6.12.2024
§ 43 Nr. 3: IdF d. Art. 1 Nr. 4 V v. 2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012

Zu § 15a des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 44 Vereinfachungen bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs
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(1) Eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach § 15a des Gesetzes entfällt, wenn die auf die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts entfallende Vorsteuer 1 000 Euro nicht übersteigt.

(2) 1Haben sich bei einem Wirtschaftsgut in einem Kalenderjahr die für den ursprünglichen Vorsteuerab-
zug maßgebenden Verhältnisse um weniger als zehn Prozentpunkte geändert, entfällt bei diesem Wirt-
schaftsgut für dieses Kalenderjahr die Berichtigung des Vorsteuerabzugs. 2Das gilt nicht, wenn der Be-
trag, um den der Vorsteuerabzug für dieses Kalenderjahr zu berichtigen ist, 1 000 Euro übersteigt.

(3) 1Übersteigt der Betrag, um den der Vorsteuerabzug bei einem Wirtschaftsgut für das Kalenderjahr
zu berichtigen ist, nicht 6 000 Euro, so ist die Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach § 15a des Geset-
zes abweichend von § 18 Abs. 1 und 2 des Gesetzes erst im Rahmen der Steuerfestsetzung für den Be-
steuerungszeitraum durchzuführen, in dem sich die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgeben-
den Verhältnisse geändert haben. 2Wird das Wirtschaftsgut während des maßgeblichen Berichtigungs-
zeitraums veräußert oder nach § 3 Abs. 1b des Gesetzes geliefert, so ist die Berichtigung des Vorsteuer-
abzugs für das Kalenderjahr der Lieferung und die folgenden Kalenderjahre des Berichtigungszeitraums
abweichend von Satz 1 bereits bei der Berechnung der Steuer für den Voranmeldungszeitraum (§ 18
Abs. 1 und 2 des Gesetzes) durchzuführen, in dem die Lieferung stattgefunden hat.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind bei einer Berichtigung der auf nachträgliche Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten und auf die in § 15a Abs. 3 und 4 des Gesetzes bezeichneten Leistungen entfallenden Vor-
steuerbeträge entsprechend anzuwenden.

Fußnoten

§ 44: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 44 Abs. 3: Früherer Abs. 3 aufgeh., früherer Abs. 4 jetzt Abs. 3 gem. Art. 1 Nr. 5 Buchst. a u. b V v.
2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012
§ 44 Abs. 3 Satz 2: Früherer Satz 2 aufgeh., früherer Satz 3 jetzt Satz 2 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 5
Buchst. b Buchst. a u. b V v. 2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012
§ 44 Abs. 4: Früher Abs. 5 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 5 Buchst. a u. c V v. 2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012

§ 45 Maßgebliches Ende des Berichtigungszeitraums

1Endet der Zeitraum, für den eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach § 15a des Gesetzes durchzu-
führen ist, vor dem 16. eines Kalendermonats, so bleibt dieser Kalendermonat für die Berichtigung un-
berücksichtigt. 2Endet er nach dem 15. eines Kalendermonats, so ist dieser Kalendermonat voll zu be-
rücksichtigen.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

Zu den §§ 16 und 18 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

Dauerfristverlängerung

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 46 Fristverlängerung
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1Das Finanzamt hat dem Unternehmer auf Antrag die Fristen für die Übermittlung der Voranmeldungen
und für die Entrichtung der Vorauszahlungen (§ 18 Abs. 1, 2 und 2a des Gesetzes) um einen Monat zu
verlängern. 2Das Finanzamt hat den Antrag abzulehnen oder eine bereits gewährte Fristverlängerung zu
widerrufen, wenn der Steueranspruch gefährdet erscheint.

Fußnoten

§ 46: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 46 Satz 1: IdF d. Art. 6 Nr. 3 G v. 22.12.2014 I 2392 mWv 30.12.2014

§ 47 Sondervorauszahlung

(1) 1Die Fristverlängerung ist bei einem Unternehmer, der die Voranmeldungen monatlich zu übermit-
teln hat, unter der Auflage zu gewähren, dass dieser eine Sondervorauszahlung auf die Steuer eines je-
den Kalenderjahres entrichtet. 2Die Sondervorauszahlung beträgt ein Elftel der Summe der Vorauszah-
lungen für das vorangegangene Kalenderjahr.

(2) 1Hat der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit nur in einem Teil des vorangegan-
genen Kalenderjahres ausgeübt, so ist die Summe der Vorauszahlungen dieses Zeitraums in eine Jah-
ressumme umzurechnen. 2Angefangene Kalendermonate sind hierbei als volle Kalendermonate zu be-
handeln.

(3) Hat der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit im laufenden Kalenderjahr begon-
nen, so ist die Sondervorauszahlung auf der Grundlage der zu erwartenden Vorauszahlungen dieses Ka-
lenderjahres zu berechnen.

Fußnoten

47: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 47 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 6 Nr. 4 G v. 22.12.2014 I 2392 mWv 30.12.2014

§ 48 Verfahren

(1) 1Der Unternehmer hat die Fristverlängerung für die Übermittlung der Voranmeldungen bis zu dem
Zeitpunkt zu beantragen, an dem die Voranmeldung, für die die Fristverlängerung erstmals gelten soll,
nach § 18 Abs. 1, 2 und 2a des Gesetzes zu übermitteln ist. 2Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln. 3Auf Antrag kann das Finanz-
amt zur Vermeidung von unbilligen Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten; in diesem
Fall hat der Unternehmer einen Antrag nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu stellen. 4In dem An-
trag hat der Unternehmer, der die Voranmeldungen monatlich zu übermitteln hat, die Sondervorauszah-
lung (§ 47) selbst zu berechnen und anzumelden. 5Gleichzeitig hat er die angemeldete Sondervoraus-
zahlung zu entrichten.

(2) 1Während der Geltungsdauer der Fristverlängerung hat der Unternehmer, der die Voranmeldungen
monatlich zu übermitteln hat, die Sondervorauszahlung für das jeweilige Kalenderjahr bis zum gesetzli-
chen Zeitpunkt der Übermittlung der ersten Voranmeldung zu berechnen, anzumelden und zu entrich-
ten. 2Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Das Finanzamt kann die Sondervorauszahlung festsetzen, wenn sie vom Unternehmer nicht oder
nicht richtig berechnet wurde oder wenn die Anmeldung zu einem offensichtlich unzutreffenden Ergeb-
nis führt.

(4) 1Die festgesetzte Sondervorauszahlung ist bei der Festsetzung der Vorauszahlung für den letzten
Voranmeldungszeitraum des Besteuerungszeitraums zu berücksichtigen, für den die Fristverlängerung
gilt. 2Ein danach verbleibender Erstattungsanspruch ist mit Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis
aufzurechnen (§ 226 der Abgabenordnung), im Übrigen zu erstatten.

Fußnoten
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§ 48: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 48 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 6 Nr. 5 Buchst. a DBuchst. aa G v. 22.12.2014 I 2392 mWv 30.12.2014
§ 48 Abs. 1 Satz 2 u. 3: Früher Satz 2 gem. u. idF d. Art. 9 Nr. 1 G v. 20.12.2008 I 2850 mWv 1.1.2011
§ 48 Abs. 1 Satz 2: IdF d. Art. 21 Abs. 2 V v. 18.7.2016 I 1679 mWv 1.1.2017 u. d. Art. 29 Nr. 6 G v.
2.12.2024 I Nr. 387 mWv 1.1.2025
§ 48 Abs. 1 Satz 4: Früher Satz 3 gem. Art. 9 Nr. 1 G v. 20.12.2008 I 2850 mWv 1.1.2011; idF d. Art. 6
Nr. 5 Buchst. a DBuchst. bb G v. 22.12.2014 I 2392 mWv 30.12.2014
§ 48 Abs. 1 Satz 5: Früher Satz 4 gem. Art. 9 Nr. 1 G v. 20.12.2008 I 2850 mWv 1.1.2011
§ 48 Abs. 2 Satz 1: IdF d. Art. 6 Nr. 5 Buchst. b G v. 22.12.2014 I 2392 mWv 30.12.2014
§ 48 Abs. 2 Satz 2: IdF d. Art. 9 Nr. 2 G v. 20.12.2008 I 2850 mWv 1.1.2011
§ 48 Abs. 4: IdF d. Art. 3 Nr. 2 V v. 18.7.2016 I 1722 mWv 23.7.2016

Verzicht auf die Steuererhebung

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 49 Verzicht auf die Steuererhebung
im Börsenhandel mit Edelmetallen

Auf die Erhebung der Steuer für die Lieferungen von Gold, Silber und Platin sowie für die sonstigen Leis-
tungen im Geschäft mit diesen Edelmetallen wird verzichtet, wenn

1. die Umsätze zwischen Unternehmern ausgeführt werden, die an einer Wertpapierbörse im In-
land mit dem Recht zur Teilnahme am Handel zugelassen sind,
 

2. die bezeichneten Edelmetalle zum Handel an einer Wertpapierbörse im Inland zugelassen sind
und
 

3. keine Rechnungen mit gesondertem Ausweis der Steuer erteilt werden.
 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 50 [weggefallen]

(weggefallen)

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

Besteuerung im Abzugsverfahren

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 51 [weggefallen]

(weggefallen)

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
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§ 52 [weggefallen]

(weggefallen)

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 53 [weggefallen]

(weggefallen)

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 54 [weggefallen]

(weggefallen)

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 55 [weggefallen]

(weggefallen)

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 56 [weggefallen]

(weggefallen)

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 57 [weggefallen]

(weggefallen)

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 58 [weggefallen]

(weggefallen)

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

Vergütung der Vorsteuerbeträge in einem besonderen Verfahren

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
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§ 59 Vergütungsberechtigte Unternehmer

1Die Vergütung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (§ 15 des Gesetzes) an im Ausland ansässige Unter-
nehmer ist abweichend von den §§ 16 und 18 Abs. 1 bis 4 des Gesetzes nach den §§ 60 bis 61a durchzu-
führen, wenn der Unternehmer im Vergütungszeitraum

1. im Inland keine Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 5 des Gesetzes oder nur steuerfreie
Umsätze im Sinne des § 4 Nr. 3 des Gesetzes ausgeführt hat,
 

2. nur Umsätze ausgeführt hat, für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet (§ 13b des Ge-
setzes) oder die der Beförderungseinzelbesteuerung (§ 16 Abs. 5 und § 18 Abs. 5 des Gesetzes)
unterlegen haben,
 

3. im Inland nur innergemeinschaftliche Erwerbe und daran anschließende Lieferungen im Sinne
des § 25b Abs. 2 des Gesetzes ausgeführt hat
 

4. im Inland als Steuerschuldner vor dem 1. Juli 2021 nur Umsätze im Sinne des § 3a Absatz 5 des
Gesetzes erbracht und von dem Wahlrecht nach § 18 Absatz 4c des Gesetzes Gebrauch ge-
macht hat oder diese Umsätze in einem anderen Mitgliedstaat erklärt sowie die darauf entfal-
lende Steuer entrichtet hat oder nach dem 30. Juni 2021 nur sonstige Leistungen an Empfänger
nach § 3a Absatz 5 Satz 1 des Gesetzes erbracht und von dem Wahlrecht nach § 18i des Geset-
zes Gebrauch gemacht hat,
 

5. im Inland als Steuerschuldner vor dem 1. Juli 2021 nur Umsätze im Sinne des § 3a Absatz 5 des
Gesetzes erbracht und von dem Wahlrecht nach § 18 Absatz 4e des Gesetzes Gebrauch ge-
macht hat oder nach dem 30. Juni 2021 nur Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 des Gesetzes
innerhalb eines Mitgliedstaates, innergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2
und 3 des Gesetzes sowie sonstige Leistungen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 des Ge-
setzes erbracht und von dem Wahlrecht nach § 18j des Gesetzes Gebrauch gemacht hat oder
 

6. im Inland als Steuerschuldner nur Fernverkäufe nach § 3 Absatz 3a Satz 2 und § 3c Absatz 2 und
3 des Gesetzes erbracht und von dem Wahlrecht nach § 18k des Gesetzes Gebrauch gemacht
hat.
 

2Ein im Ausland ansässiger Unternehmer im Sinne des Satzes 1 ist ein Unternehmer, der im Inland, auf
der Insel Helgoland und in einem der in § 1 Absatz 3 des Gesetzes bezeichneten Gebiete weder einen
Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seinen Sitz, seine Geschäftsleitung noch eine Betriebsstätte
hat, von der aus im Inland steuerbare Umsätze ausgeführt werden; ein im Ausland ansässiger Unterneh-
mer ist auch ein Unternehmer, der ausschließlich einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt
im Inland, aber im Ausland seinen Sitz, seine Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte hat, von der aus
Umsätze ausgeführt werden. 3Maßgebend für die Ansässigkeit ist der jeweilige Vergütungszeitraum im
Sinne des § 60, für den der Unternehmer eine Vergütung beantragt.

Fußnoten

(+++ § 59: Zur Anwendung vgl. § 74a +++)
§ 59: IdF d. Art. 8 Nr. 6 G v. 19.12.2008 I 2794 mWv 1.1.2010
§ 59 Satz 1 Nr. 3: IdF d. Art. 11 Nr. 1 G v. 25.7.2014 I 1266 mWv 1.1.2015
§ 59 Satz 1 Nr. 4 bis 6: Früher Nr. 4 u. 5 gem. u. idF d. Art. 16 Nr. 3 G v. 21.12.2020 I 3096 mWv
1.7.2021
§ 59 Satz 2 u. 3: Früher Satz 2 gem. u. idF d. Art. 4 Nr. 4 V v. 11.12.2012 I 2637 mWv 20.12.2012
§ 59 Satz 2: IdF d. Art. 15 Nr. 9 G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 1.1.2020

§ 60 Vergütungszeitraum

1Vergütungszeitraum ist nach Wahl des Unternehmers ein Zeitraum von mindestens drei Monaten bis
zu höchstens einem Kalenderjahr. 2Der Vergütungszeitraum kann weniger als drei Monate umfassen,
wenn es sich um den restlichen Zeitraum des Kalenderjahres handelt. 3In den Vergütungsantrag für den
Zeitraum nach den Sätzen 1 und 2 können auch abziehbare Vorsteuerbeträge aufgenommen werden,
die in vorangegangene Vergütungszeiträume des betreffenden Jahres fallen. 4Hat der Unternehmer ei-
nen Vergütungsantrag für das Kalenderjahr oder für den letzten Zeitraum des Kalenderjahres gestellt,
kann er für das betreffende Jahr einmalig einen weiteren Vergütungsantrag stellen, in welchem aus-
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schließlich abziehbare Vorsteuerbeträge aufgenommen werden dürfen, die in den Vergütungsanträgen
für die Zeiträume nach den Sätzen 1 und 2 nicht enthalten sind; § 61 Absatz 3 Satz 3 und § 61a Absatz
3 Satz 3 gelten entsprechend.

Fußnoten

§ 60: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 60 Satz 3 u. 4: IdF d. Art. 9 Nr. 5 V v. 12.7.2017 I 2360 mWv 20.7.2017

§ 61 Vergütungsverfahren für im übrigen Ge-
meinschaftsgebiet ansässige Unternehmer

(1) 1Der im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer hat den Vergütungsantrag nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle über das in dem Mitglied-
staat, in dem der Unternehmer ansässig ist, eingerichtete elektronische Portal dem Bundeszentralamt
für Steuern zu übermitteln. 2Der Vergütungsantrag gilt nur dann als vorgelegt, wenn der Unternehmer

1. alle Angaben gemacht hat, die in den Artikeln 8 und 9 Absatz 1 der Richtlinie 2008/9/EG des Ra-
tes vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie
2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat
ansässige Steuerpflichtige (ABl. L 44 vom 20.2.2008, S. 23), die durch die Richtlinie 2010/66/EU
(ABl. L 275 vom 20.10.2010, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung gefor-
dert werden, sowie
 

2. eine Beschreibung seiner Geschäftstätigkeit anhand harmonisierter Codes vorgenommen hat,
die gemäß Artikel 34a Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1798/2003 des Ra-
tes vom 7. Oktober 2003 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Ge-
biet der Mehrwertsteuer und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 218/92 (ABl. L 264
vom 15.10.2003, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 904/2010 (ABl. L 268 vom
12.10.2010, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung bestimmt werden.
 

(2) 1Die Vergütung ist binnen neun Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Vergütungsan-
spruch entstanden ist, zu beantragen. 2Der Unternehmer hat die Vergütung selbst zu berechnen. 3Dem
Vergütungsantrag sind die Rechnungen und Einfuhrbelege auf elektronischem Weg vollständig beizu-
fügen, wenn das Entgelt für den Umsatz oder die Einfuhr mindestens 1 000 Euro, bei Rechnungen über
den Bezug von Kraftstoffen mindestens 250 Euro beträgt. 4Bei begründeten Zweifeln an dem Recht auf
Vorsteuerabzug in der beantragten Höhe kann das Bundeszentralamt für Steuern verlangen, dass die
Vorsteuerbeträge durch Vorlage von Rechnungen und Einfuhrbelegen im Original nachgewiesen wer-
den.

(3) 1Die beantragte Vergütung muss mindestens 400 Euro betragen. 2Das gilt nicht, wenn der Vergü-
tungszeitraum das Kalenderjahr oder der letzte Zeitraum des Kalenderjahres ist. 3Für diese Vergütungs-
zeiträume muss die beantragte Vergütung mindestens 50 Euro betragen.

(4) 1Der Bescheid über die Vergütung von Vorsteuerbeträgen ist durch Bereitstellung zum Datenabruf
nach § 122a in Verbindung mit § 87a Absatz 8 der Abgabenordnung bekannt zu geben. 2Hat der Emp-
fänger des Bescheids der Bekanntgabe durch Bereitstellung zum Datenabruf nach Satz 1 nicht zuge-
stimmt, ist der Bescheid schriftlich zu erteilen.

(5) 1Der nach § 18 Abs. 9 des Gesetzes zu vergütende Betrag ist zu verzinsen. 2Der Zinslauf beginnt mit
Ablauf von vier Monaten und zehn Arbeitstagen nach Eingang des Vergütungsantrags beim Bundeszen-
tralamt für Steuern. 3Übermittelt der Antragsteller Rechnungen oder Einfuhrbelege abweichend von Ab-
satz 2 Satz 3 nicht zusammen mit dem Vergütungsantrag, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt,
beginnt der Zinslauf erst mit Ablauf von vier Monaten und zehn Arbeitstagen nach Eingang der auf elek-
tronischem Weg übermittelten Rechnungen oder Einfuhrbelege beim Bundeszentralamt für Steuern.
4Hat das Bundeszentralamt für Steuern zusätzliche oder weitere zusätzliche Informationen angefor-
dert, beginnt der Zinslauf erst mit Ablauf von zehn Arbeitstagen nach Ablauf der Fristen in Artikel 21 der
Richtlinie 2008/9/EG. 5Der Zinslauf endet mit erfolgter Zahlung des zu vergütenden Betrages; die Zah-
lung gilt als erfolgt mit dem Tag der Fälligkeit, es sei denn, der Unternehmer weist nach, dass er den zu
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vergütenden Betrag später erhalten hat. 6Wird die Festsetzung oder Anmeldung der Steuervergütung
geändert, ist eine bisherige Zinsfestsetzung zu ändern; § 233a Abs. 5 der Abgabenordnung gilt entspre-
chend. 7Für die Höhe und Berechnung der Zinsen gilt § 238 der Abgabenordnung. 8Auf die Festsetzung
der Zinsen ist § 239 der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. 9Bei der Festsetzung von Prozess-
zinsen nach § 236 der Abgabenordnung sind Zinsen anzurechnen, die für denselben Zeitraum nach den
Sätzen 1 bis 5 festgesetzt wurden.

(6) Ein Anspruch auf Verzinsung nach Absatz 5 besteht nicht, wenn der Unternehmer einer Mitwirkungs-
pflicht nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang einer entsprechenden Aufforderung
des Bundeszentralamtes für Steuern nachkommt.

Fußnoten

(+++ § 61: Zur Anwendung vgl. § 74a +++)
§ 61: IdF d. Art. 8 Nr. 7 G v. 19.12.2008 I 2794 mWv 1.1.2010
§ 61 Abs. 1: IdF d. Art. 21 Abs. 2 G v. 18.7.2016 I 1679 mWv 1.1.2017
§ 61 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 29 Nr. 7 G v. 2.12.2024 I Nr. 387 mWv 1.1.2025
§ 61 Abs. 1 Satz 2: Eingef. durch Art. 9 Nr. 6 Buchst. a V v. 12.7.2017 I 2360 mWv 20.7.2017
§ 61 Abs. 2 Satz 3: IdF d. Art. 9 Nr. 6 Buchst. b V v. 12.7.2017 I 2360 mWv 20.7.2017 u. d. Art. 1 Nr. 2
Buchst. a V v. 19.12.2022 I 2432 mWv 23.12.2022
§ 61 Abs. 4: IdF d. Art. 9 Nr. 6 Buchst. c V v. 12.7.2017 I 2360 mWv 20.7.2017
§ 61 Abs. 5 Satz 2: IdF d. Art. 15 Nr. 10 G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 1.1.2020
§ 61 Abs. 5 Satz 3: IdF d. Art. 15 Nr. 10 G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 1.1.2020 u. d. Art. 1 Nr. 2 Buchst.
b V v. 19.12.2022 I 2432 mWv 23.12.2022
§ 61 Abs. 5 Satz 4: IdF d. Art. 15 Nr. 10 G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 1.1.2020
§ 61 Abs. 5 Satz 9: Eingef. durch Art. 6 Nr. 8 Buchst. b DBuchst. bb G v. 22.12.2014 I 2392 mWv
30.12.2014

§ 61a Vergütungsverfahren für nicht im Ge-
meinschaftsgebiet ansässige Unternehmer

(1) 1Der nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer hat den Vergütungsantrag nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle an das Bundeszentralamt für
Steuern zu übermitteln. 2Auf Antrag kann das Bundeszentralamt für Steuern zur Vermeidung von unbil-
ligen Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten. 3In diesem Fall hat der nicht im Gemein-
schaftsgebiet ansässige Unternehmer die Vergütung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck beim
Bundeszentralamt für Steuern zu beantragen und den Vergütungsantrag eigenhändig zu unterschrei-
ben.

(2) 1Die Vergütung ist binnen sechs Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Vergütungsan-
spruch entstanden ist, zu beantragen. 2Der Unternehmer hat die Vergütung selbst zu berechnen. 3Die
Vorsteuerbeträge sind durch Vorlage von Rechnungen und Einfuhrbelegen im Original nachzuweisen.

(3) 1Die beantragte Vergütung muss mindestens 1 000 Euro betragen. 2Das gilt nicht, wenn der Vergü-
tungszeitraum das Kalenderjahr oder der letzte Zeitraum des Kalenderjahres ist. 3Für diese Vergütungs-
zeiträume muss die beantragte Vergütung mindestens 500 Euro betragen.

(4) Der Unternehmer muss der zuständigen Finanzbehörde durch behördliche Bescheinigung des Staa-
tes, in dem er ansässig ist, nachweisen, dass er als Unternehmer unter einer Steuernummer eingetra-
gen ist.

Fußnoten

(+++ § 61a: Zur Anwendung vgl. § 74a Abs. 1 +++)
(+++ § 61a Abs. 1 u. 2 F 2014-12-30: Zur Anwendung vgl. § 74a Abs. 1 +++)
§ 61a: Eingef. durch Art. 8 Nr. 8 G v. 19.12.2008 I 2794 mWv 1.1.2010
§ 61a Abs. 1: IdF d. Art. 6 Nr. 9 Buchst. a G v. 22.12.2014 I 2392 mWv 30.12.2014
§ 61a Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 21 Abs. 2 G v. 18.7.2016 I 1679 mWv 1.1.2017 u. d. Art. 29 Nr. 8 G v.
2.12.2024 I Nr. 387 mWv 1.1.2025
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§ 61a Abs. 2: Früherer Satz 4 aufgeh. durch Art. 6 Nr. 9 Buchst. b G v. 22.12.2014 I 2392 mWv
30.12.2014

Sondervorschriften für die Besteuerung bestimmter Unternehmer

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 62 Berücksichtigung von Vorsteuerbeträgen, Belegnachweis

(1) Ist bei den in § 59 genannten Unternehmern die Besteuerung nach § 16 und § 18 Abs. 1 bis 4 des
Gesetzes durchzuführen, so sind hierbei die Vorsteuerbeträge nicht zu berücksichtigen, die nach § 59
vergütet worden sind.

(2) Die abziehbaren Vorsteuerbeträge sind in den Fällen des Absatzes 1 durch Vorlage der Rechnungen
und Einfuhrbelege im Original nachzuweisen.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

Zu § 22 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 63 Aufzeichnungspflichten

(1) Die Aufzeichnungen müssen so beschaffen sein, dass es einem sachverständigen Dritten innerhalb
einer angemessenen Zeit möglich ist, einen Überblick über die Umsätze des Unternehmers und die ab-
ziehbaren Vorsteuern zu erhalten und die Grundlagen für die Steuerberechnung festzustellen.

(2) 1Entgelte, Teilentgelte, Bemessungsgrundlagen nach § 10 Abs. 4 und 5 des Gesetzes, nach § 14c des
Gesetzes geschuldete Steuerbeträge sowie Vorsteuerbeträge sind am Schluss jedes Voranmeldungs-
zeitraums zusammenzurechnen. 2Im Falle des § 17 Abs. 1 Satz 6 des Gesetzes sind die Beträge der Ent-
geltsminderungen am Schluss jedes Voranmeldungszeitraums zusammenzurechnen.

(3) 1Der Unternehmer kann die Aufzeichnungspflichten nach § 22 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1, 3, 5 und 6, Nr. 2
Satz 1 und Nr. 3 Satz 1 des Gesetzes in folgender Weise erfüllen:

1. Das Entgelt oder Teilentgelt und der Steuerbetrag werden in einer Summe statt des Entgelts
oder des Teilentgelts aufgezeichnet.
 

2. Die Bemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 4 und 5 des Gesetzes und der darauf entfallende
Steuerbetrag werden in einer Summe statt der Bemessungsgrundlage aufgezeichnet.
 

3. Bei der Anwendung des § 17 Abs. 1 Satz 6 des Gesetzes werden die Entgeltsminderung und die
darauf entfallende Minderung des Steuerbetrags in einer Summe statt der Entgeltsminderung
aufgezeichnet.
 

2§ 22 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2, Nr. 2 Satz 2 und Nr. 3 Satz 2 des Gesetzes gilt entsprechend. 3Am Schluss je-
des Voranmeldungszeitraums hat der Unternehmer die Summe der Entgelte und Teilentgelte, der Be-
messungsgrundlagen nach § 10 Abs. 4 und 5 des Gesetzes sowie der Entgeltsminderungen im Falle des
§ 17 Abs. 1 Satz 6 des Gesetzes zu errechnen und aufzuzeichnen.

(4) 1Dem Unternehmer, dem wegen der Art und des Umfangs des Geschäfts eine Trennung der Entgelte
und Teilentgelte nach Steuersätzen (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 und Nr. 2 Satz 2 des Gesetzes) in den Auf-
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zeichnungen nicht zuzumuten ist, kann das Finanzamt auf Antrag gestatten, dass er die Entgelte und
Teilentgelte nachträglich auf der Grundlage der Wareneingänge oder, falls diese hierfür nicht verwendet
werden können, nach anderen Merkmalen trennt. 2Entsprechendes gilt für die Trennung nach Steuersät-
zen bei den Bemessungsgrundlagen nach § 10 Abs. 4 und 5 des Gesetzes (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 und
Nr. 3 Satz 2 des Gesetzes). 3Das Finanzamt darf nur ein Verfahren zulassen, dessen steuerliches Ergeb-
nis nicht wesentlich von dem Ergebnis einer nach Steuersätzen getrennten Aufzeichnung der Entgelte,
Teilentgelte und sonstigen Bemessungsgrundlagen abweicht. 4Die Anwendung des Verfahrens kann auf
einen in der Gliederung des Unternehmens gesondert geführten Betrieb beschränkt werden.

(5) 1Der Unternehmer kann die Aufzeichnungspflicht nach § 22 Abs. 2 Nr. 5 des Gesetzes in der Weise
erfüllen, dass er die Entgelte oder Teilentgelte und die auf sie entfallenden Steuerbeträge (Vorsteuern)
jeweils in einer Summe, getrennt nach den in den Eingangsrechnungen angewandten Steuersätzen, auf-
zeichnet. 2Am Schluss jedes Voranmeldungszeitraums hat der Unternehmer die Summe der Entgelte
und Teilentgelte und die Summe der Vorsteuerbeträge zu errechnen und aufzuzeichnen.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 64 Aufzeichnung im Fall der Einfuhr

Der Aufzeichnungspflicht nach § 22 Absatz 2 Nummer 6 des Gesetzes ist genügt, wenn die entstandene
Einfuhrumsatzsteuer mit einem Hinweis auf einen entsprechenden zollamtlichen Beleg aufgezeichnet
wird.

Fußnoten

§ 64: IdF d. Art. 10 G v. 25.7.2014 I 1266 mWv 31.7.2014

§ 65 Aufzeichnungspflichten der Kleinunternehmer

1Unternehmer, auf deren Umsätze § 19 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes anzuwenden ist, haben an Stelle der
nach § 22 Abs. 2 bis 4 des Gesetzes vorgeschriebenen Angaben Folgendes aufzuzeichnen:

1. die Werte der erhaltenen Gegenleistungen für die von ihnen ausgeführten Lieferungen und
sonstigen Leistungen;
 

2. die sonstigen Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 2 des Gesetzes. 2Für ihre Bemessung gilt
Nummer 1 entsprechend.
 

2Die Aufzeichnungspflichten nach § 22 Abs. 2 Nr. 4, 7, 8 und 9 des Gesetzes bleiben unberührt.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 66 Aufzeichnungspflichten bei der An-
wendung allgemeiner Durchschnittssätze

Der Unternehmer ist von den Aufzeichnungspflichten nach § 22 Abs. 2 Nr. 5 und 6 des Gesetzes befreit,
soweit er die abziehbaren Vorsteuerbeträge nach einem Durchschnittssatz (§§ 69 und 70) berechnet.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 66a Aufzeichnungspflichten bei der Anwendung des Durchschnitts-
satzes für Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögens-

massen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes
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Der Unternehmer ist von den Aufzeichnungspflichten nach § 22 Abs. 2 Nr. 5 und 6 des Gesetzes be-
freit, soweit er die abziehbaren Vorsteuerbeträge nach dem in § 23a des Gesetzes festgesetzten Durch-
schnittssatz berechnet.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 67 Aufzeichnungspflichten bei der Anwendung der Durch-
schnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

1Unternehmer, auf deren Umsätze § 24 des Gesetzes anzuwenden ist, sind für den land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb von den Aufzeichnungspflichten nach § 22 des Gesetzes befreit. 2Ausgenommen
hiervon sind die Bemessungsgrundlagen für die Umsätze im Sinne des § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ge-
setzes. 3Die Aufzeichnungspflichten nach § 22 Abs. 2 Nr. 4, 7 und 8 des Gesetzes bleiben unberührt.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 68 Befreiung von der Führung des Steuerheftes

(1) Unternehmer im Sinne des § 22 Abs. 5 des Gesetzes sind von der Verpflichtung, ein Steuerheft zu
führen, befreit,

1. wenn sie im Inland eine gewerbliche Niederlassung besitzen und ordnungsmäßige Aufzeichnun-
gen nach § 22 des Gesetzes in Verbindung mit den §§ 63 bis 66 dieser Verordnung führen;
 

2. soweit ihre Umsätze nach den Durchschnittssätzen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (§
24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 des Gesetzes) besteuert werden;
 

3. soweit sie mit Zeitungen und Zeitschriften handeln;
 

4. soweit sie auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen, oder ohne ei-
ne solche Verpflichtung Bücher führen.
 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 stellt das Finanzamt dem Unternehmer eine Bescheinigung über
die Befreiung von der Führung des Steuerheftes aus.

Fußnoten

§ 68: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 68 Abs. 1 Nr. 3: IdF d. Art. 7 G v. 17.3.2009 I 550 mWv 25.3.2009
§ 68 Abs. 1 Nr. 4: Eingef. durch Art. 7 G v. 17.3.2009 I 550 mWv 25.3.2009

Zu § 23 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 69 (weggefallen)

Fußnoten

§ 69: Aufgeh. durch Art. 18 Nr. 3 G v. 16.12.2022 I 2294 mWv 1.1.2023

§ 70 (weggefallen)
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Fußnoten

§ 70: Aufgeh. durch Art. 18 Nr. 3 G v. 16.12.2022 I 2294 mWv 1.1.2023

Zu § 24 Abs. 4 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 71 Verkürzung der zeitlichen Bindungen
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

1Der Unternehmer, der eine Erklärung nach § 24 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes abgegeben hat, kann von
der Besteuerung des § 19 Abs. 1 des Gesetzes zur Besteuerung nach § 24 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes mit
Wirkung vom Beginn eines jeden folgenden Kalenderjahres an übergehen. 2Auf den Widerruf der Erklä-
rung ist § 24 Abs. 4 Satz 4 des Gesetzes anzuwenden.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

Zu § 25 Abs. 2 des Gesetzes

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 72 Buchmäßiger Nachweis bei steuerfreien Reiseleistungen

(1) Bei Leistungen, die nach § 25 Abs. 2 des Gesetzes ganz oder zum Teil steuerfrei sind, ist § 13 Abs. 1
entsprechend anzuwenden.

(2) Der Unternehmer soll regelmäßig Folgendes aufzeichnen:

1. die Leistung, die ganz oder zum Teil steuerfrei ist;
 

2. den Tag der Leistung;
 

3. die der Leistung zuzurechnenden einzelnen Reisevorleistungen im Sinne des § 25 Abs. 2 des Ge-
setzes und die dafür von dem Unternehmer aufgewendeten Beträge;
 

4. den vom Leistungsempfänger für die Leistung aufgewendeten Betrag;
 

5. die Bemessungsgrundlage für die steuerfreie Leistung oder für den steuerfreien Teil der Leis-
tung.
 

(3) (weggefallen)

Fußnoten

(+++ § 72 in der bis zum 18.12.2019 geltenden Fassung: Zur weiteren Anwendung vgl. § 74a Abs. 5 ++
+)
§ 72: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 72 Abs. 3: Aufgeh. durch Art. 14 Nr. 1 G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 18.12.2019

Zu § 26 Abs. 5 des Gesetzes
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Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 73 Nachweis der Voraussetzungen der in bestimm-
ten Abkommen enthaltenen Steuerbefreiungen

(1) Der Unternehmer hat die Voraussetzungen der in § 26 Abs. 5 des Gesetzes bezeichneten Steuerbe-
freiungen wie folgt nachzuweisen:

1. bei Lieferungen und sonstigen Leistungen, die von einer amtlichen Beschaffungsstelle in Auftrag
gegeben worden sind, durch eine Bescheinigung der amtlichen Beschaffungsstelle nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck (Abwicklungsschein);
 

2. bei Lieferungen und sonstigen Leistungen, die von einer deutschen Behörde für eine amtliche
Beschaffungsstelle in Auftrag gegeben worden sind, durch eine Bescheinigung der deutschen
Behörde.
 

(2) 1Zusätzlich zu Absatz 1 muss der Unternehmer die Voraussetzungen der Steuerbefreiungen im Gel-
tungsbereich des Gesetzes buchmäßig nachweisen. 2Die Voraussetzungen müssen eindeutig und leicht
nachprüfbar aus den Aufzeichnungen zu ersehen sein. 3In den Aufzeichnungen muss auf die in Absatz 1
bezeichneten Belege hingewiesen sein.

(3) Das Finanzamt kann auf die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichnete Bescheinigung verzichten, wenn die vor-
geschriebenen Angaben aus anderen Belegen und aus den Aufzeichnungen des Unternehmers eindeu-
tig und leicht nachprüfbar zu ersehen sind.

(4) Bei Beschaffungen oder Baumaßnahmen, die von deutschen Behörden durchgeführt und von den
Entsendestaaten oder den Hauptquartieren nur zu einem Teil finanziert werden, gelten Absatz 1 Nr. 2
und Absatz 2 hinsichtlich der anteiligen Steuerbefreiung entsprechend.

Fußnoten

§ 73: Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434
§ 73 Abs. 2 Satz 1: IdF d. Art. 6 Nr. 11 G v. 22.12.2014 I 2392 mWv 30.12.2014

Übergangs- und Schlussvorschriften

 

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 74 [Änderungsvorschriften]

(Änderungen der §§ 34, 67 und 68)

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 74a Übergangsvorschriften

(1) Die §§ 59 bis 61 in der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S.
2794) und § 61a sind auf Anträge auf Vergütung von Vorsteuerbeträgen anzuwenden, die nach dem 31.
Dezember 2009 gestellt werden.

(2) Für Wirtschaftsgüter, die vor dem 1. Januar 2012 angeschafft oder hergestellt worden sind, ist § 44
Absatz 3 und 4 in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.
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(3) Für bis zum 30. September 2013 ausgeführte innergemeinschaftliche Lieferungen kann der Unter-
nehmer den Nachweis der Steuerbefreiung gemäß den §§ 17a bis 17c in der am 31. Dezember 2011 gel-
tenden Fassung führen.

(4) § 61a Absatz 1 und 2 in der am 30. Dezember 2014 geltenden Fassung ist auf Anträge auf Vergü-
tung von Vorsteuerbeträgen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2016 gestellt werden.

(5) § 72 in der am 17. Dezember 2019 geltenden Fassung ist weiterhin auf Umsätze anzuwenden, die
vor dem 1. Januar 2022 bewirkt werden.

Fußnoten

§ 74a Abs. 1 (früher einziger Text): Eingef. durch Art. 8 Nr. 9 G v. 19.12.2008 I 2794 mWv 1.1.2010; jetzt
Abs. 1 gem. Art. 1 Nr. 6 Buchst. a V v. 2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012
§ 74a Abs. 2: Eingef. durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. b V v. 2.12.2011 I 2416 mWv 1.1.2012
§ 74a Abs. 3: Eingef. durch Art. 1 Nr. 2 V v. 25.3.2013 I 602 mWv 29.3.2013
§ 74a Abs. 4: Eingef. durch Art. 6 Nr. 10 G v. 22.12.2014 I 2392 mWv 30.12.2014
§ 74a Abs. 5: Eingef. durch Art. 14 Nr. 2 G v. 12.12.2019 I 2451 mWv 18.12.2019

§ 75 Berlin-Klausel

(weggefallen)

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

§ 76 [Inkrafttreten]

(Inkrafttreten)

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 21.2.2005 I 434

Anlage (weggefallen)

Fußnoten

Anlage: Aufgeh. durch Art. 18 Nr. 3 G v. 16.12.2022 I 2294 mWv 1.1.2023

Redaktionelle Hinweise
Diese Norm enthält mindestens eine nichtamtliche Überschrift.
Diese Norm enthält nichtamtliche Satznummern.
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